
nommen w urde gegen Ostrowski nichts, nicht einmal, als dieser kurze 
Zeit später wegen anderw eitiger V orwürfe aus dem Justizdienst ent
lassen wurde.
In dem Strafverfahren gegen M oese und Bollensdorf vor der deta
chierten Strafkam m er des Amtsgerichts Brandenburg ergab die Be
w eisaufnahm e und die ganze V erhandlung, daß das Gericht kaum  zu 
einer nennensw erten  V erurteilung der A ngeklagten kommen würde. 
Der Angeschuldigte w ar zu dieser H auptverhandlung selbst erschienen, 
um den Prozeßverlauf aus dem Zuhörerraum  zu überwachen. Auf den 
auf Freispruch lautenden A ntrag der V erteidigung reagierte der A n
geschuldigte mit dem Zwischenruf „Unerhört". A lsdann ergriff er in 
seiner Eigenschaft als „Regierungsvertreter" das W ort, machte längere 
A usführungen, insbesondere über politische Bedeutung dieser Straf
sache, und setzte dam it Richter und Schöffen so un ter Druck, daß sie 
wirklich auf eine von H oeniger gewünschte V erurteilung erkannten. 
D ieser G esetzesverstoß w ar so erheblich, daß sogar das O berlandes
gericht das ergangene Urteil in der Revisionsinstanz aufhob.
In der Rundverfügung Nr. 11/51 vom 16. 1. 1951 ordnete der Angeschul
digte an, daß Haftbefehle gegen Personen, die von der Landeskontroll
kommission festgenom m en w aren, w eder auf Haftbeschwerde, noch 
sogar auf A nträge der Staatsanw altschaft aufgehoben w erden dürfen, 
ehe nicht eine Anhörung — d. h. also Zustimmung — der Kontroll
kommission vorliegt. M it dieser Anordnung hat der Angeschuldigte die 
in der V erfassung der „DDR“ verankerte  U nabhängigkeit des Richters 
außer Kraft gesetzt und diesen zu einem w eisungsgebundenen Organ 
der Landeskontrollkom m ission gemacht. Die A nordnung wird durch viele 
Richter des Landes Brandenburg befolgt. Hoenigers A nstiftung zur 
Rechtsbeugung ist also gelungen.

' Beweismittel:
a) A kten 3 Js 286/48 Staatsanw altschaft Potsdam ./. M artin-Heinz Stürze.
b) Bericht des Angeschuldigten über seinen Besuch in N euruppin am 

26. 1. 1949 — Gz.: 5141/3230/3—370/49 —,
c) Bericht des A ngeschuldigten an den Justizm inister in der A ngelegen

heit Ruck vom 14. 3. 50,
d) A kten ./. G runke der Staatsanw altschaft Potsdam,
e) A kten .'. M oese und Bollensdorf der detachierten Strafkam m er in 

Brandenburg,
fl Rundverfügung Nr. 11/51 vom 16 1. 1951 G z : 5145/7003—117/51 —

Untersuchungsausschuß 
Freiheitlicher Juristen  der Sowjetzone

o. Anklageschrift gegen Bodnar u. a.
1. Der V olkspolizeioberrat Peter Bodnar,
2 der V olkspolizeihauptw achtm eister Anton Rudolf.
3. der V olkspolizeihauptw achtm eister Gustav W erner, 

damals sämtlich in S trafanstalt Torgau, in Torgau, Otto-Schlag-Straße 5,
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